
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2014/4/9 33Bs36/14g
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.04.2014

Norm

StVG §16 Abs3

StVG §16a

StVG §17 Abs2

Rechtssatz

Die Strafprozessordnung entfaltet im Beschwerdeverfahren nach §§ 16 Abs 3, 16a StVG keine subsidiäre Wirkung,

weshalb neben den Bestimmungen des StVG allein die i n § 17 Abs 2 St VG vorgesehenen Normen des AVG und des

VStG zur Anwendung gelangen, welche die Gewährung von Verfahrenshilfe nicht vorsehen.

Entscheidungstexte

33 Bs 36/14g
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